Geheimhaltungsvereinbarung
GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG
(Non-Disclosure Agreement / NDA)

Vertragsparteien
Zwischen
[Firma / Name der offenlegenden Partei] 
[Adresse]
[PLZ, Ort]
nachfolgend «offenlegende Partei» genannt
und
[Firma / Name der empfangenden Partei]
[Adresse]
[PLZ, Ort]
nachfolgend «empfangende Partei» genannt
nachfolgend einzeln oder gemeinsam auch als «Partei» bzw. «Parteien» bezeichnet.
§ 1 – Präambel und Zweck
Die Parteien beabsichtigen, im Rahmen von:
[Beschreibung des Projekts / Zwecks der Zusammenarbeit]
vertrauliche Informationen auszutauschen. Diese Vereinbarung regelt den Umgang mit solchen vertraulichen Informationen und verpflichtet die Parteien zur Geheimhaltung.
§ 2 – Definition vertraulicher Informationen
Als vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung gelten sämtliche Informationen, Daten, Dokumente, Geschäftsgeheimnisse, Know-how und sonstiges Wissen, das eine Partei der anderen Partei im Rahmen der Zusammenarbeit offenlegt, unabhängig davon, ob die Offenlegung mündlich, schriftlich, elektronisch oder auf andere Weise erfolgt.
Dazu gehören insbesondere, aber nicht abschliessend:
–  Geschäftliche und technische Informationen, Strategien, Pläne
–  Finanzielle Daten, Kalkulationen, Preisinformationen
–  Kunden- und Lieferantendaten
–  Software, Quellcodes, Algorithmen, Prototypen
–  Vertragsunterlagen und Verhandlungsinhalte
–  Personenbezogene Daten gemäss DSG / DSGVO
§ 3 – Ausnahmen
Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die:
a)  zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits öffentlich bekannt waren oder ohne Verschulden der empfangenden Partei öffentlich werden;
b)  der empfangenden Partei bereits vor Abschluss dieser Vereinbarung nachweislich bekannt waren;
c)  von einem Dritten ohne Verletzung einer Geheimhaltungspflicht rechtmässig übermittelt wurden;
d)  von der empfangenden Partei unabhängig und ohne Verwendung vertraulicher Informationen entwickelt wurden;
e)  aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, behördlicher Anordnung oder gerichtlicher Entscheidung offengelegt werden müssen, wobei die offenlegende Partei unverzüglich zu informieren ist.
§ 4 – Pflichten der empfangenden Partei
Die empfangende Partei verpflichtet sich:
a)  die vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und mindestens mit derselben Sorgfalt zu schützen, die sie für ihre eigenen vertraulichen Informationen aufwendet;
b)  die vertraulichen Informationen ausschliesslich für den in § 1 genannten Zweck zu verwenden;
c)  den Zugang zu vertraulichen Informationen auf diejenigen Mitarbeitenden und Berater zu beschränken, die diese zur Erfüllung des vereinbarten Zwecks benötigen («Need-to-know-Prinzip»);
d)  sicherzustellen, dass die berechtigten Personen über die Vertraulichkeitspflichten informiert sind und diesen unterliegen;
e)  ohne vorherige schriftliche Zustimmung der offenlegenden Partei keine Kopien oder Vervielfältigungen der vertraulichen Informationen anzufertigen, es sei denn, dies ist für den vereinbarten Zweck erforderlich.
§ 5 – Rückgabe und Vernichtung
Auf Verlangen der offenlegenden Partei oder bei Beendigung der Zusammenarbeit hat die empfangende Partei sämtliche vertraulichen Informationen einschliesslich aller Kopien unverzüglich zurückzugeben oder nachweislich zu vernichten. Die Vernichtung ist schriftlich zu bestätigen.
Ausgenommen sind Kopien, die aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten aufbewahrt werden müssen. Diese unterliegen weiterhin der Geheimhaltungspflicht.


§ 6 – Dauer und Laufzeit
Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und gilt für die Dauer von [Anzahl Jahre, z.B. 3] Jahren ab dem Datum der Unterzeichnung.
Die Geheimhaltungspflicht überdauert die Beendigung dieser Vereinbarung und gilt für einen Zeitraum von weiteren zwei (2) Jahren nach Ablauf der Vertragsdauer fort.
§ 7 – Vertragsstrafe
Für jeden Fall der schuldhaften Verletzung dieser Vereinbarung ist eine Vertragsstrafe in Höhe von CHF [Betrag] zu bezahlen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes bleibt vorbehalten.
§ 8 – Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.
Diese Vereinbarung unterliegt schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Musterort, Schweiz.
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